
Praktikum kann nicht
absolviert werden

Erstellung der 
Ersatzleistung für das 

Praktikum und
Prüfungsleistung

Praktikum kann 
absolviert werden

Es werden mind. 7 
digitale 

Unterrichtsstunden/ 
Angebote unterbreitet.

Es müssen mind. 7 
Unterrichtsstunden/ 

Förderungen in Präsenz 
gehalten werden

Es muss nur die 
Prüfungsleistung erstellt 

werden.

Mischform aus digitalem 
und präsentem 

Praktikum (insgesamt 7)



Wichtige Hinweise

• Den Abgabetermin der Prüfungs- und Ersatzleistungen erfahren Sie individuell in Ihren 
Fachbereichen.

• Bitte wählen bis zum 26.02.21 nach Rücksprache mit Ihrer Praktikumsschule, welche 
Variante (siehe Abbildung oben) des Praktikums/der Leistung Sie wählen. Nutzen Sie 
dafür die Abfragemodalitäten in Ihrem Fachbereich, die zeitnah bereitgestellt werden.

• Die Bestätigung der digitalen und der Präsenzpraktikumsleistungen erfolgt durch die 
Praktikumsschule.

• Für alle Studierenden, die kein Praktikum durchführen können, wird (zusätzlich zur 
bestehenden Prüfungsleistung) eine Ersatzleistung erforderlich sein. Über Aufbau und 
Inhalt werden Sie die einzelnen Fachbereiche zeitnah informieren.

• Die Anforderungen an präsente und digitale Praktika wurden situationsbedingt 
angepasst. Darüber werden die Mentor*innen informiert. Bitte beachten Sie jedoch die 
jeweiligen Regelungen in Ihrem Fachbereich.

• Sammeln Sie so viel Praxiserfahrung wie möglich! 
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